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Editorial

Nachhaltige Budgetkonsolidierung
erfordert Strukturreformen

Wir haben nunmehr die dritte Legislaturperiode, in der sich
die große Koalition eine Konsolidierung der Staatsfinanzen
zum Ziel gesetzt hat. In der Konsolidierungsphase zwischen
1986 und 1992 war dieses Vorhaben auch tatsächlich von Er-
folg gekrönt. Die Defizitquote des Bundes sank in dieser Pha-
se von 5,1% des BIP auf 3,3%. Die Finanzschuldenquote des
Bundes stabilisierte sich, der Primärsaldo wies in den Jahren
von 1988 bis 1992 Überschüsse auf. Die gesamten öffentlichen
Haushalte hatten 1992 ein Finanzierungsdefizit in der Höhe
von 2%. Da auch die öffentliche Verschuldung deutlich unter
60% lag, erfüllte Österreich zu diesem Zeitpunkt die in den
Maastrichter Verträgen verankerten fiskalischen Konvergenz-
kriterien, die eine Vorbedingung für den Eintritt in die Wirt-
schafts- und Währungsunion darstellen.

Bis zum Beginn der dritten Konsolidierungsperiode führten
verschiedene Umstände zu einer gänzlich geänderten Aus-
gangslage:
• Erstens ist das Budgetdefizit im Rezessionsjahr 1993

sprunghaft angestiegen. Das Wirksamwerden der automati-
schen Stabilisatoren wurde aus stabilitätspolitischen Grün-
den bewußt in Kauf genommen.

• Zweitens wurden neue sozialpolitische Leistungen einge-
führt (zweites Karenzjahr, Pflegegeld, Anhebung der Steu-
erabsetzbeträge für Kinder nach einem Urteil des Verfas-
sungsgerich tshofes).

• Drittens ging aus fiskalischer Sicht die Steuerreform 1994
deutlich über das hinaus, was man sich hätte leisten kön-
nen.

• Viertens stieg zwischen 1990 und 1994 der Personalauf-
wand im jährlichen Durchschnitt stärker als jener der Ge-
samtwirtschaft.

• Fünftens wurden mit dem Budget 1995 die politisch lange
verdrängten Kosten des EU-Beitritts fällig, die aufgrund
der Übergangsleistungen für die Landwirtschaft und der
Steuerausfälle im Zusammenhang mit der Umstellung der
Mehrwertsteuer höher ausfielen als erwartet.
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Dadurch lag das Defizit des Bundes 1994 mit 4,7% des BIP
fast wieder auf dem Niveau des Jahres 1986. Sowohl das Fi-
nanzierungsdefizit aller öffentlichen Haushalte als auch die
Verschuldung überstiegen mit 4% bzw 64,5% die in den Maas-
trichter Verträgen festgelegten Obergrenzen von 3 bzw 60%.
Budgetprognosen für die nächsten Jahre lassen ohne diskre-
tionäre Maßnahmen einen Anstieg der Defizitquote des Bun-
des auf 6,5% erwarten. Damit verbunden wäre ein starker An-
stieg des Zinsenaufwandes und der öffentlichen Verschul-
dung. Obwohl dieser Trend seit dem späten Frühjahr 1994 er-
kennbar war, reagierte die Bundesregierung erst nach den
Wahlen mit der Ankündigung eines rigorosen Sparpakets, das
nahezu ausschließlich auf der Ausgabenseite anknüpfte. Im
Gegensatz dazu ziehen die meisten anderen Staaten mit Bud-
getproblemen auch die Einnahmenseite in die Konsolidierung
mit ein. Ein wesentliches Kennzeichen dieses Paketes war, daß
es nicht gezielte Strukturreformen beinhaltete, sondern eher
unsystematisch den Rotstift im Sozialbereich und beim Perso-
nalaufwand ansetzte. Von der Wirkung her betraf der erste
Entwurf vor allem sozial Schwächere, während die Besserver-
dienenden - etwa im Gegensatz zur Konsolidierung in Schwe-
den und Deutschland - weitgehend ausgespart blieben.

Die mangelnde soziale Unausgewogenheit dieses Paketes
führte in der Folge zu äußerst heftigen politischen Auseinan-
dersetzungen und Kontroversen, die quer durch alle Bevölke-
rungsschichten gingen. Erst durch massiven Druck seitens der
Arbeitnehmerinteressenvertretungen - unterstützt durch Mei-
nungsumfragen, wonach 80% der Bevölkerung das Sparpaket
für sozial unausgewogen hielt - schwenkten die Regierungs-
parteien um. Das Maßnahmenpaket wurde vor allem im Sozi-
albereich wesentlich abgeschwächt und um einnahmenseitige
Maßnahmen ergänzt. Im Verlauf der Kontroversen um das
Sparpaket kristallisierte sich sehr deutlich heraus, daß eine
Sanierung der Staatsfinanzen möglichst alle Bevölkerungs-
schichten betreffen muß, um breite Akzeptanz zu erreichen. Es
zeigte sich auch, daß Kürzungen bei den sozial Schwächsten
auf Widerstand stießen und für ein reiches Land wie Öster-
reich nicht mit den sozialpolitischen Zielsetzungen vereinbar
wären. Letztendlich wurde ein Sparpaket mit einem Einspar-
effekt von ca 15 Mrd. Schilling beschlossen, das zu mehr als
der Hälfte von der Einnahmenseite getragen wird, und das
von der Gewerkschaft und der Arbeiterkammer als gerade
noch akzeptabel mitgetragen wurde.

Ein wesentlich größerer Konsolidierungsbeitrag geht auf
Vermögensveräußerungen und Rücklagenauflösungen zurück,
wodurch die Defizitquote im Bundesvoranschlag 1995 auf
4,3% gesenkt werden konnte. Da sich die einmalig wirkenden
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Maßnahmen nicht im Defizitbegriff nach Maastricht nieder-
schlagen, gelingt den öffentlichen Haushalten aus heutiger
Sicht im Vergleich zum Vorjahr keine Konsolidierung. Der
Bundesvoranschlag 1995 ist somit trotz Sparpaket noch kein
solides Fundament für die weitere Konsolidierung der Staats-
finanzen.

Wenngleich die Budgetlage Österreichs im internationalen
Vergleich günstig ist, so ist es trotzdem ökonomisch sinnvoll
und richtig, die jetzige gute Konjunkturlage in vollem Aus-
maß für eine Konsolidierungspolitik zu nutzen, um auf mittle-
re Sicht die Funktionsfähigkeit des Staatshaushaltes zu si-
chern, die gerade für Einkommensschwächere von zentraler
Bedeutung ist. Auch aus längerfristiger Perspektive ist die
Konsolidierung von Bedeutung. Das ständig steigende Le-
bensalter der Bevölkerung wird den Wohlfahrtsstaat nach der
Jahrtausendwende finanziell stark beanspruchen. Die Finan-
zierung des Pensionssystems und ein Ausbau der Pflege ver-
sorgung zur Pflege und Betreuung älterer und hilfsbedürftiger
Menschen werden mit einem konsolidierten Haushalt leichter
zu bewältigen sein.
In den Auseinandersetzungen um das Sparpaket wurde die

Konsolidierungsnotwendigkeit zwar von niemandem in Zwei-
fel gezogen, dennoch trat bei der Budgeterstellung für 1995
erneut ein Phänomen auf, das aus Budgetverhandlungspro-
zessen der Vergangenheit bekannt ist. Die Budgetpolitik - so
zeigte sich - steht noch immer vor dem Dilemma zwischen
dem kurzfristigen Diktat, einen vorgegebenen Budgetsaldo zu
erreichen, und der Notwendigkeit zu Strukturreformen, die
sich budgetär erst mittel- bis sogar langfristig auswirken.
Wird der kurzfristige Budgetsaldo zum dominierenden Er-
folgskriterium, dann ist der damit verbundene Erfolgszwang
für die Budgetpolitik mit einer Reihe von Nachteilen verbun-
den. Die Folge sind Ad-hoc-Maßnahmen wie Rücklagenauflö-
sungen und Vermögensverkäufe sowie Kürzungen bei den Er-
messensausgaben (oft linear), sodaß Eingriffe in gesetzliche
Verpflichtungen und notwendige Strukturreformen unterblei-
ben. Die Kürzungen bei den Ermessensausgaben führen dazu,
daß die Investitionen des Bundes verstärkt außerbudgetär fi-
nanziert werden. Diese Flucht aus dem Budget engt über
künftige Vorbelastungen die Wiedergewinnung des Budget-
spielraums ein. Die fehlende mittelfristige Ausrichtung der
Budgetpolitik begünstigt nicht nur die bestehenden Struktu-
ren, sie erleichtert den Ressorts sogar die Ausweitung ihrer
Budgets, weil nicht über prioritäre Aufgabenschwerpunkte,
sondern über Ausgabenzuwächse verhandelt wird.

Als Ausweg aus diesem Dilemma wurde in einem Editorial
zum gleichen Thema vor vier Jahren (vgl. Heft 4/1991) eine
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Verstärkung der mittelfristigen Ausrichtung der Budgetpoli-
tik zur Erreichung erhöhter Budgetdisziplin vorgeschlagen.
Die damals bereits diskutierten Instrumente - Budgetpro-
gramm und Budgetbericht - wurden im Frühsommer vergan-
genen Jahres im Parlament beschlossen, sodaß einer mittelfri-
stigen Ausrichtung an sich nichts mehr im Wege stünde. Das
mittelfristige Budgetprogramm ist gedacht als eine Art "Le-
gislaturfinanzplan", der der Regierungserklärung mehr Ge-
wicht beimessen soll. Der Budgetbericht gibt Auskunft über
die budgetären Wirkungen von budgetpolitischen Maßnah-
men und stellt Evaluierungen von Maßnahmen an. Er soll
transparent machen, inwieweit der Budgetvollzug, der gegen-
wärtig in der Öffentlichkeit zu Unrecht von geringem Interes-
se ist, den budgetpolitischen Zielsetzungen und dem Maßnah-
menkatalog des Budgetprogramms entsprochen hat. Das erste
Budgetprogramm liegt nunmehr vor, der erste Budgetbericht
folgt erst im Herbst 1996.

Das Ziel des Budgetprogrammes besteht darin, das Defizit
bis 1998 auf 2,7% des BIP zu reduzieren (1996: 3,7%, 1997:
3,0%). Dieser kontinuierliche Konsolidierungspfad soll im
wesentlichen über globale Ausgabenreduktionen kommen.
Das Schwergewicht liegt demnach auf einer Verringerung der
Personal-, Sach- und Förderausgaben. Daneben, so heißt es
im Programm, sind Reformmaßnahmen zur nachhaltigen
Dämpfung der Ausgabendynamik und zur Verbesserung der
Qualität der Ausgaben notwendig. Einnahmenseitig geplant
sind Privatisierungen, die schrittweise Einführung einer
Energieabgabe sowie Steueranpassungen an das EU-Recht
(Mehrwertsteuer auf Mieten, Telefongebühren und Sozialver-
sicherungsleistungen) .

Die erste Einschätzung des Budgetprogramms läßt im Ver-
gleich mit dem Gesetzesentwurf eine Reihe von Schwächen
erkennen:
• Das Budgetprogramm soll die budgetpolitischen Schwer-

punktsetzungen zum Ausdruck bringen. Diese sind nur va-
ge auszumachen, etwa die Ausweitung der aktiven Arbeits-
marktpolitik, die Energiebesteuerung oder ganz allgemein
das Ziel der Effizienzsteigerung.

• Das Budgetprogramm enthält zwar einen Maßnahmenkata-
log, die Darstellung der Maßnahmen beschränkt sich jedoch
durchwegs auf qualitative Vorgaben, die im Gesetz vorgese-
henen genaueren Kalkulationen fehlen. Es ist daher nicht
abschätzbar, ob sich mit den dargestellten Maßnahmen die
Ziele erreichen lassen.

• Im personalwirtschaftlichen Teil ist nicht erkennbar, wie
sich die einzusparenden Personalstellen auf die Ressorts
verteilen.
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• Zur Gänze fehlen die Entwicklungen der budgetären Vor-
belastungen und die finanziellen Auswirkungen der außer-
budgetären Finanzierungsvorhaben auf den Bundeshaus-
halt.
Die Konsolidierungserfordernisse für die einzelnen Jahre

und die für die Zielerreichung notwendigen Strukturreformen
lassen sich daher aus dem Budgetprogramm nicht unmittelbar
ableiten. Schätzungen ergeben jedoch, daß für die Budgeter-
stellung 1996 eine Budgetlücke von über 35 Milliarden Schil-
ling besteht. Das setzt allerdings voraus, daß der Budgetvoll-
zug wie im Voranschlag vorgesehen abgewickelt werden kann.
Aufgrund der sich im bisherigen Jahresverlauf abzeichnenden
schwachen Entwicklung der Steuereinnahmen dürfte dies
eine Untergrenze darstellen. Ein Teil dieser Lücke wird wie in
den vergangenen Jahren durch einmalig wirkende Maßnah-
men (geplanter gänzlicher Verkauf der Bundesanteile von
Bank Austria und Creditanstalt) geschlossen werden können.
Der Rest - etwa 20 bis 25 Milliarden Schilling - ist das "har-
te" Konsolidierungserfordernis. Es muß daher ein Sparpaket
in diesem Ausmaß geschnürt werden.

Da sich die fiskalischen Kriterien auf den gesamten öffent-
lichen Sektor beziehen, ist in Zukunft ein Zusammenwirken
aller öffentlichen Gebietskörperschaften notwendig. Das er-
fordert eine zeitgerechte gegenseitige Information der Ge-
bietskörperschaften über ihre künftige Budgetpolitik und
Budgetgestaltung. Das gilt insbesondere für den Fall der
Überschreitung der zulässigen Neuverschuldung, wie dies ge-
genwärtig der Fall ist. Im Rahmen eines Abstimmungsprozes-
ses muß diskutiert werden, welche Gebietskörperschaften
welche Einsparungslasten zu tragen haben bzw. mit welchen
Maßnahmen die jeweiligen Budgetziele erreicht werden könn-
ten. Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat sich mit
dieser Frage im Rahmen einer Studie über die Wirtschafts-
und Währungsunion ausführlich beschäftigt (Beiratsstudie
Nr. 71/1994). Das Budgetprogramm des Bundes enthält kein-
erlei Hinweise auf diesen Abstimmungsmechanismus. In ei-
nem Abkommen, das im Zuge der Erstellung des Konvergenz-
programms zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ge-
schlossen wurde, wurden jährlich mindestens zwei Treffen
vereinbart, die den Zweck haben, das Erreichen des gemeinsa-
men Konsolidierungszieles zu überwachen. In diesem Abkom-
men verpflichten sich die Länder und Gemeinden, alle Ausga-
benpositionen laufend zu überprüfen und Einsparungsmög-
lichkeiten wahrzunehmen, so daß die angestrebte Konsolidie-
rung erreicht wird.

Der hohe Konsolidierungsbedarf für das kommende Jahr
und die Erfahrungen aus dem Sparpaket vom Herbst 1995 so-

229



Wirtschaft und Gesellschaft 21. Jahrgang (1995), Heft 2

wie vor allem das Erreichen einer nachhaltigen Budgetsanie-
rung machen es erforderlich, daß die zur Budgetentlastung
notwendigen Maßnahmen besser geplant und auf ihre gesamt-
wirtschaftlichen und verteilungspolitischen Effekte analysiert
werden. Das setzt zweierlei voraus: eine rasche Inangriffnah-
me der Sparpläne und die konkrete Formulierung möglicher
kurz- und mittelfristiger Optionen unter Berücksichtigung
von wirtschafts- und sozialpolitischen sowie ökologischen
Priori tätensetzungen.

Wenn die Konsolidierung das Ziel der sozialen Ausgewo-
genheit und der Nachhaltigkeit verfolgt, wäre es hilfreich,
Leitlinien für eine erfolgreiche Umsetzung zu formulieren und
außer Streit zu stellen. Als Beispiele seien genannt:
• Alle Ressorts müssen sich zum Sparziel, losgelöst von Res-

sortegoismen und parteitaktischen Überlegungen, beken-
nen.

• Um Einsparungen im Budgetvollzug (z. B. "Dezemberfie-
ber") zu erreichen, müssen geeignete Anreize und Mecha-
nismen geschaffen werden. Bei Einsparungen am Ende des
Budget jahres wird derzeit befürchtet, daß im Folgejahr die
Budgets gekürzt werden.

• Das Kostenbewußtsein in der Gesetzgebung muß erhöht
werden. Gesetze müssen unbedingt und ausnahmslos nach-
vollziehbare Kalkulationen sowie plausible und verbindli-
che Kostenaufgliederungen enthalten, um die Entschei-
dungsfindung auf realistische Grundlagen zu stellen. Im
Fall budgetärer Belastungen müssen Finanzierungsvor-
schläge eingebracht werden.

• Bei Ausgliederungen aus dem Bundeshaushalt müssen die
Erfolgsbedingungen dafür definiert werden.

• Bei der Vergabe von Subventionen ist eine ökonomische Be-
gründungsverpflichtung durch den Empfänger der Subven-
tion vorzusehen.

• Alle Gebietskörperschaften müssen in die Konsolidierung
miteinbezogen werden.

• Sparpläne müssen die Leistungsfähigkeit der betroffenen
Bevölkerungsgruppen jedenfalls mitberücksichtigen.
Eine einseitige Orientierung der Konsolidierung an der

Ausgabenseite würde rasch an Grenzen stoßen. Zudem be-
gründen die Trends der achtziger und neunziger Jahre - Libe-
ralisierung, Individualisierung, Internationalisierung und In-
tegration - weiterhin einen erheblichen staatlichen Hand-
lungsbedarf. Wesentlich zielführender ist daher ein Instru-
mentenmix, der auch die Einnahmenseite miteinbezieht. Die
Konsolidierungsbemühungen in den nächsten Jahren müssen
sowohl auf der Ausgaben- als auch auf der Einnahmenseite
ansetzen. Reformbedarf ist auf beiden Seiten gegeben. Die
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Notwendigkeit zu Strukturreformen liegt in verschiedenen
Bereichen mit unterschiedlichen Dringlichkeiten vor: im Ge-
sundheitswesen, in der Pensionsversicherung, im Bereich der
Universitäten etc. Bei den öffentlichen Abgaben stehen die
Erhaltung der fiskalischen Ergiebigkeit des Steuersystems
und dessen schon lang diskutierte Ökologisierung im Vorder-
grund. Eine verstärkte - sozial verträgliche - Ausweitung der
Gebührenfinanzierung stellt eine mögliche Option dar. Als
Beispiel können Studiengebühren genannt werden, von denen
ein positiver Anreiz zur Verbesserung der finanziellen Situa-
tion der Universitäten ausgehen kann.

Wenn der Aufgabenbereich des öffentlichen Sektors weit
bleiben soll, dann stellt sich neben der Notwendigkeit der
Prioritätensetzung die Frage nach einer effizienten Form der
öffentlichen Aufgabenerfüllung. Damit gewinnt eine in den
bisherigen Konsolidierungsphasen wenig beachtete Option
zur Entspannung der Budgetlage an Bedeutung: die Effizienz-
steigerung im öffentlichen Sektor. Dies vor allem deshalb, weil
offensichtlich Kostenauftriebstendenzen einen Erklärungs-
beitrag zur Schwierigkeit der bisherigen Budgetkonsolidie-
rung liefern.

Die Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zei-
gen nämlich, daß seit den frühen achtziger Jahren - sieht man
von den Konjunktureinbrüchen ab - ein Einbremsen des rea-
len Wachstums des öffentlichen Konsums gelungen ist.
Während das reale BIP zwischen 1983 und 1993 durchschnitt-
lich um 2,3% jährlich gewachsen ist, liegt das reale Wachstum
des öffentlichen Konsums deutlich darunter (jährlich bei
1,5%). Der Deflator des öffentlichen Konsums lag hingegen
wesentlich darüber, zuletzt bei 4,6%.

Zur Steigerung der Effizienz im öffentlichen Sektor kommt
der öffentlichen Finanzkontrolle eine Schlüsselrolle zu. Ein
erhöhter Kontrolldruck (in Form verstärkter Transparenz
durch Informationsbereitstellung für die Allgemeinheit) kann
das Bemühen um erhöhte Effizienz gewährleisten. Die bishe-
rige Form der Kontrolle greift zu kurz. Während die öffentli-
chen Gebarungskontrollen bisher im wesentlichen nur ex-
post-Prüfungen sind, bietet die unternehmensinterne Über-
wachung die Möglichkeit zu einer permanenten und beglei-
tenden Kontrolle. Der laufenden zeitnahen Überwachung ist
der Vorzug einzuräumen, da die stichtagsbezogenen ex-post-
Prüfungen nur Schwerpunktprüfungen darstellen und wegen
des Zeitverzugs oft nur feststellende, bestenfalls mittelfristig
problemlösende Wirkung haben können.

Eine begleitende Kontrolle könnte vor allem durch den ver-
stärkten Einsatz von Controlling im öffentlichen Sektor si-
chergestellt werden, ein Instrument, das sich im privatwirt-
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schaftlichen Sektor gut bewährt hat. Es ist in seiner strategi-
schen Ausformung daraufhin angelegt, ein politisch-admini-
stratives Führungssystem bei der ergebnisorientierten Steue-
rung zu unterstützen. Es ist damit ein Instrument der Unter-
nehmensplanung. Die Interne Revision hingegen beschränkt
sich auf die "nachgängige" wirtschaftliche Kontrolle der Be-
triebsabläufe. Die Frage ist, welcher Konzeption des Control-
ling der Vorzug einzuräumen ist: operativem oder strategi-
schem Controlling. Für letzteres spricht, daß es sich nicht auf
die Durchführung von Maßnahmen beschränkt, sondern auch
Effizienzprüfungen (Allokationseffizienz) zum Gegenstand
hat. Aber schon die Beschränkung auf die operative Konzep-
tion könnte dazu beitragen, daß sogenannte "sunk costs" ver-
mieden werden, was im Zuge der nachgängigen Kontrolle
kaum je möglich ist.

Der entscheidende Aspekt besteht darin, daß die für die Po-
litik des öffentlichen Sektors zur Verfügung stehenden Instru-
mente (Rechnungsabschluß, Finanzkontrollberichte, aber
auch Budgetprogramm und Budgetbericht) zu operationalen
und leistungsfähigen Instrumenten umgestaltet werden müs-
sen, damit sie ökonomisch sinnvoll im Zuge der Budgetkonso-
lidierung eingesetzt werden können. Zusätzlich müssen Über-
legungen dahingehend verstärkt werden, ob nicht durch ver-
waltungsinterne Veränderungen der Anreiz- und Organisati-
onsstruktur eine Verbesserung der Effizienz der Verwaltung
erreicht werden könnte.

Mit den Instrumenten Budgetprogramm und Budgetbericht
erhält die Budgetpolitik erstmals eine mittelfristige Ausrich-
tung. Das Konzept der intergenerativen Verteilungsrechnun-
gen, das in den letzten Jahren in den USA vermehrt ange-
wandt wird, hat bei uns noch keine Verbreitung gefunden. Als
Alternative zur herkömmlichen Defizitrechnung, die völlig in
Frage gestellt wird, wurde als Ansatz zu einer dynamischen
Fiskalpolitik das "Generational Accounting" entwickelt und
damit eine Vielzahl von wirtschaftspolitischen Fragestellun-
gen untersucht. Für die Analyse der Budgetpoltik wurde ein
Untersuchungs raster entworfen, bei dem vier zentrale Stufen
unterschieden werden: Auf Basis einer quasi privatwirt-
schaftlichen Investitionsrechnung muß zunächst der Strom
der gegenwärtigen und zukünftigen staatlichen Ausgaben
festgelegt werden. Die beabsichtigte Finanzierung dieser Aus-
gaben ist dann im nächsten Schritt sowohl in Hinblick auf ih-
re inter- als auch intragenerative Belastungswirkung zu beur-
teilen. Auf Grundlage dieser Verteilungsrechnung lassen sich
schließlich zuletzt die Effizienzwirkungen der staatlichen Po-
litik untersuchen. "Generational Accounting" bezieht sich auf
den zweiten Aspekt.
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"Generational Accounting" versucht, einen Beitrag zu einer
aussagekräftigeren Budgetanalyse bereitzustellen. Derartige
Überlegungen lassen sich auf praktisch alle Bereiche des
staatlichen Abgaben- und Transfersystems ausdehnen. Für ei-
ne Haushaltsplanung werden dazu Basisrechnungen durchge-
führt, wobei zunächst die ab diskontierten zukünftigen Netto-
zahlungen einer jeden Kohorte der derzeit lebenden Bevölke-
rung berechnet werden. Die fiskalischen Belastungen der
zukünftigen Generationen erhält man dann aus der intertem-
poralen Budgetbeschränkung des Staates. Da die Nettozah-
lungen früherer Perioden nicht berücksichtigt werden, ist nur
ein Vergleich der Nettozahlungen der zukünftigen Generatio-
nen mit denjenigen der Neugeborenen möglich. Unter Zu-
grundelegung empirisch plausibler Parameterwerte wurde in
dieser Basisrechnung für die USA ein Anstieg der Belastung
künftiger Generationen gegenüber den derzeit Neugeborenen
ermittelt. Da im derzeitigen System die gesamte Struktur des
Steuer- und Transfersystems gegenwartsorientiert ist, werden
beispielsweise unbeabsichtigte Effekte der Umverteilung von
Jüngeren zu Älteren vernachlässigt. Hier kann "Generational
Accounting" durch eine Status-quo-Analyse Unzulänglich-
keiten und Verzerrungen der heutigen Fiskalpolitik aufzeigen.
In einem zweiten Schritt können nun wirtschaftspolitische
Parameter verändert und die daraus resultierende Verände-
rung der Nettozahlungen gegenüber der Basisrechnung für je-
de Generation berechnet werden. So kann für jede Kohorte
der derzeit lebenden und zukünftigen Bevölkerung direkt die
Belastungsverschiebung angezeigt werden, die mit einer ver-
änderten Wirtschaftspolitik verbunden ist.

Trotz einer Reihe von Schwächen des Konzepts wären For-
schungsanstrengungen in dieser Richtung auch für Österreich
wünschenswert, um das Konzept des "Generational Accoun-
ting" in die österreichische Budgetpolitik einfließen lassen zu
können.
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